
273 der Beilagen zu den stenogranhischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für wirtschaftliche Angelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 26. Juni 1969, 

betreffend ein Bundesgesetz über das Dienst- und Besoldungs

recht der Vertragslehrer der Länder für öffentliche land- und 

forstvdrtschaf'tliche Berufs- und Fachschulen (Land- und forst

wirtschaftliches Landesvertragslehrergesetz) 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

soll für den Bereich des land- und forst1.drtschaftlichen Schul

v.,resens im Interesse der Rechtssicherheit und KlaThei teine 

Neuregelung geschaffen werden. Die Vorlage lehnt sich weitsehend 

an das Land esvertragslehreT'gesetz.-: Abänd erungen wurden nur 

hinsichtlich der Terminologie une in jC'1.en Belangen vorgenorr..men, 

VIO dies aus sachlichen Gründen unvermeidbar ~,[ar. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Angelegenheiten hat die 

gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 1. Juli 1969 in 

Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen 

Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Ausschuß 

für wirtschaftliche Angelegelli~eiten den Antrag, der BundeSL'a t 

wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationarates vom 26. Juni 

1969, betreffend ein Bundesgesetz über das Dienst- und Besoldungs
recht der Vertragslehrer der Länder für öffentliche lr-,nd- und 

forstwirt schaft liehe Berufs- und Fachschulen (Land- und forst

wirtschaftliches Landesvertragslehrergesetz), "'lird kein Einspruch 

erhoben. 

Wien, am 1. Juli 1969 

S t ein böe k 
Berichterstatter 

Dr. I I' 0 
Obmann 
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